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Freitag, 6. März 2026

Mosnang prüft dezentrale Energiespeicher –  
Projekt erhält Bundesförderung

Die Gemeinde Mosnang beteiligt sich an einer Studie  
zur Prüfung dezentraler Energiespeicher und erhält da­
für finanzielle Unterstützung des Bundes. Das Projekt 
soll klären, wie lokale Speicherlösungen die Nutzung 
erneuerbarer Energien stärken und die Versorgungs­
sicherheit erhöhen können – eine zentrale Massnahme  
im aktuellen Legislaturziel der Gemeinde.

Mit dem stetig wachsenden Anteil an Solarstrom steigt 
auch der Bedarf an Speichermöglichkeiten, um Schwan­
kungen zwischen Produktion und Verbrauch auszugleichen 
und die Netzstabilität zu sichern. Ein vom Gemeinderat für 
die Amtsdauer 2025 –2028 definiertes Legislaturziel lau­
tet: Eine Studie zu Speichermöglichkeiten für alternative 
Energien zu veranlassen und deren Ergebnisse als solide 
Entscheidungsgrundlage zu nutzen.

Dank der Unterstützung des energietal toggenburg konnte 
eine Projekteingabe bei EnergieSchweiz für Gemeinden 
eingereicht werden. Unter dem Titel «Dezentrale Speicher­
lösung Mosnang» wird das Vorhaben nun vom Bundesamt 
für Energie gefördert. 

Für die Umsetzung hat die Energiekommission eine eigene  
Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese setzt sich zusammen  
aus:

–	 Toni Brändle, Dorfkorporation Mosnang
–	 Christoph Kauz, energietal toggenburg
–	 Aron Gerber, Präsident Energiekommission
–	 Raffael Lorenz, Mitglied Energiekommission
–	 Mario Schönenberger, Aktuar Energiekommission

Die Projektleitung liegt bei der Dorfkorporation Mosnang. 
Um den Start der Vorstudie Anfang 2026 sicherzustellen,  
hat die Gemeinde einen Beitrag von Fr. 8’500.00 ins Budget  
aufgenommen. 

Die geplante Studie untersucht technische, wirtschaftliche 
und raumplanerische Aspekte und bildet die Grundlage  
für zukünftige Entscheide. Das Projekt prüft wichtige Mög­
lichkeiten für Mosnang:

–	 Mehr regionale Energieautarkie
–	 Entlastung des Stromnetzes und höhere Versorgungs­

sicherheit
–	 Förderung innovativer Infrastruktur im ländlichen Raum
–	 Vorbildwirkung für andere Gemeinden
–	 Basis für spätere Umsetzungsprojekte und gemeinsame 

Speicherlösungen

Mit diesem Schritt setzt Mosnang ein starkes Zeichen für 
eine zukunftsfähige, erneuerbare Energieversorgung.
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Aus dem Gemeinderat

Kündigung David Dobler

David Dobler, Mitarbeiter des Werkhofs, hat seine Anstel­
lung während der Probezeit gekündigt. Der Gemeinderat 
nimmt die Kündigung mit Bedauern zur Kenntnis und 
dankt David Dobler für seinen Einsatz. Für die Zukunft 
wünschen wir ihm alles Gute. Der Gemeinderat klärt die 
Nachfolgeregelung.

Wir gratulieren unserem Personal

Margrit Widmer, Mitarbeiterin des Pflegeteams im Alters-  
und Pflegeheim Hofwis, konnte zum Monatsstart das 
20-jährige Arbeitsjubiläum feiern. Der Gemeinderat und 
das Hofwis-Team gratulieren herzlich zum Dienstjubiläum, 
bedanken sich für die zuverlässige Arbeit und freuen sich 
auf die weitere Zusammenarbeit.

Haltestelle Winklen soll nicht aufgehoben werden

Im Mitteilungsblatt vom 23. Januar 2026 informierte der 
Gemeinderat über die Absicht, die bestehende Postauto­
haltestelle «Winklen» aufzuheben, beziehungsweise an 
den Standort «Hofwis» zu verlegen. Die geplante Aufhe­
bung wurde der öffentlichen Mitwirkung unterstellt.
Während der Mitwirkungsfrist vom 23. Januar bis 16. Februar  
2026 gingen zwei Stellungnahmen ein. Zudem wurden  
über 40 Unterschriften gegen die Aufhebung der Haltestelle  
«Winklen» gesammelt.
Der Gemeinderat hat das Ergebnis der öffentlichen Mitwir­
kung zur Kenntnis genommen und aufgrund der Rückmel­
dungen aus der Bevölkerung beschlossen, die Aufhebung 
der Haltestelle «Winklen» beim Kanton nicht zu beantra­
gen. Die Planung einer neuen zusätzlichen Haltestelle auf 
der Höhe des Alters- und Pflegeheims Hofwis soll trotz­
dem fortgesetzt werden.

Genehmigung Bauabrechnungen

Der Gemeinderat hat die Bauabrechnungen der Stras­
sensanierungen Winklen-Chugelhuet (Abschnitt Gonzen­
bach-Chugelhuet) mit Gesamtkosten von Fr. 893’678.90 
und der Ricketschwendistrasse (Abschnitt Mühle-Chech­
brunnen) mit Gesamtkosten von Fr. 155’080.70 geneh­
migt. Beide Projekte schliessen somit rund 18% unter 
dem genehmigten Kredit. Die konkreten Zahlen werden 
im Geschäftsbericht 2025 ausgewiesen. 

Gemeinderat erlässt Fahrverbote entlang der  
Hulfteggstrasse
In Absprache und auf Wunsch von Anwohnern hat der Ge­
meinderat auf klassierten Strassen und Wegen entlang der 
Hulfteggstrasse ein Fahrverbot für Motorwagen und Mo­
torräder – mit Ausnahme des Zubringerdienstes – erlassen. 
Mit dem Erlass der Fahrverbote soll das unberechtigte Be­
fahren von Strassen und Vorplätzen unterbunden werden. 
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Anwohnende im Gebiet Hulftegg haben den Gemeinderat 
wiederholt darauf hingewiesen, dass insbesondere bei 
schönem und warmem Wetter zahlreiche Motorradfahrer 
entlang der Strecke private Flächen befahren, was zu ei­
ner für die Bevölkerung unzumutbaren Belastung führt. 
Das Kreisgericht Toggenburg hat koordiniert Fahrverbote 
für nichtklassierte Flächen erlassen. Sie finden hierzu zahl­
reiche Inserate in dieser Ausgabe. Der Gemeinderat und 
die Anwohnenden erhoffen sich mit diesen Massnahmen 
eine spürbare Entlastung der Situation.

Aus der Schule

Follow us on 
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Küchen
Türen/Brandschutztüren
Treppen
Schränke
Möbel
Reparaturen

Neubau/Ersatzneubau
Anbau
Umbau
Aufstockung
Renovation
Energetische Sanierung

Mosnang

mosnang_aktuell_Nr-05-2026_8 Seiten v5.indd   2mosnang_aktuell_Nr-05-2026_8 Seiten v5.indd   2 03.03.26   15:4103.03.26   15:41



Baubewilligungen

Hanspeter Brändle, Abbruch und Neubau Bienenhaus 
(Vers.-Nr. 343) mit Standortverschiebung; Abbruch Wohn­
haus (Vers.-Nr. 1294), Vettigen und Städeli 1294, 9614 
Libingen

Grundstückübertragungen

Scherrer Markus, Bütschwil an Scherrer Philipp, Lütisburg 
Station, die Grundstücke Nr. 217, Lütschwil, 3’179 m2  
Boden; Nr. 218, Lütschwil, Scheune, 23’607 m2 Boden;  
Nr. 219, Lütschwil, 3’432 m2 Boden und Nr. 243, Lütschwil, 
2’391 m2 Boden

Abkürzungen: Nr. = Nummer

Zivilstandsnachrichten

Die Auflistung ist nicht vollständig, da auf eine Publikation 
verzichtet werden kann.

Todesfall

14. Februar 2026 in Bütschwil-Ganterschwil SG: Fischba­
cher geb. Müller, Marie Hermine, geboren am 29. August 
1928 von Mosnang, verwitwet von Fischbacher, Anton 
Gottlieb, wohnhaft gewesen in Bütschwil, m.A. im Senio­
renzentrum Solino

Veranstaltungen / Termine

Freitag, 6. März, 14.00 – 22.00 Uhr
Stää-Stöbli Besenbeiz, Sonja Kläger
Stää-Stöbli Besenbeiz Libingen

Freitag, 6. März, 19.00 – 20.00 Uhr
Ökum. Gottesdienst zum Weltgebetstag, 
Seelsorgeeinheit und Evang. Kirchgemeinde  
Unteres Toggenburg 
Kapelle St. Bartholomäus Tufertschwil

Freitag, 6. März, 19.30 – 22.00 Uhr
Hauptversammlung, Samariterverein Mosnang
Restaurant Schäfli Wiesen

Samstag, 7. März, ab 11.00 Uhr
Raclette Plausch, Pluspunkt Mühlrüti
Pluspunkt Mühlrüti

Samstag, 7. März, 18.00 – 22.00 Uhr
Hauptversammlung, RMV Mosnang
Krone Mosnang

Samstag, 7. März, 19.00 – 22.00 Uhr
Live-Multimedia-Show «Die Welt von oben»,  
Bibliothek Mosnang
Turnhalle Oberstufenzentrum Mosnang

Samstag und Sonntag, 7. – 8. März, 09.30 – 22.00 Uhr
Stää-Stöbli Besenbeiz, Sonja Kläger
Stää-Stöbli Besenbeiz Libingen

Sonntag, 8. März
Abstimmungstermin, Politische Gemeinde Mosnang
Gemeindeverwaltung Mosnang

Sonntag, 8. März, ab 11.00 Uhr
Suppentag, Frauengemeinschaft Moslig
Oberstufenzentrum Mosnang

Sonntag, 8. März, 13.30 – 16.30 Uhr
Brand’s Museum, Luzia und Josef Brand-Hollenstein
Rösslischür Libingen

Dienstag, 10. März, ab 19.30 Uhr
Fastenbesinnung mit Armin Fässler,  
Frauengemeinschaft Moslig
Pfarreiheim Mosnang

Mittwoch, 11. März, 12.00 – 14.00 Uhr
Mittagstisch, Evang. Kirchgemeinde Unteres Toggenburg
Evang. Kirchgemeindehaus Ganterschwil

Bürgerversammlung
Dienstag, 24. März 2026, 20.00 Uhr
Oberstufenzentrum Mosnang

1.	 Rechnung 2025 mit Bericht und Antrag der Geschäfts-
prüfungskommission

2.	 Allgemeine Umfrage

Fehlende Stimmrechtsausweise sind bis spätestens Diens-
tag, 24. März 2026, 17.00 Uhr bei der Ratskanzlei zu bezie-
hen. Der Geschäftsbericht wird in alle Haushaltungen der 
Gemeinde zugestellt. Weitere Exemplare können bei der 
Ratskanzlei bezogen werden. Die detaillierte Jahresrech-
nung 2025 kann bei der Abteilung Finanzen (Tel. 071 982 
70 88) verlangt oder im Internet unter www.mosnang.ch  
heruntergeladen werden.

Das Protokoll der Bürgerversammlung liegt gemäss Art. 49  
des Gemeindegesetzes (sGS 151.2; abgekürzt GG) vom  
8. bis 21. April 2026 bei der Ratskanzlei öffentlich auf.

Mosnang, 6. März 2026 | Gemeinderat
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Mittwoch, 11. März, 18.30 – 21.00 Uhr
Alphalive Treffen, Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg
Pfarreiheim Mosnang

Mittwoch, 11. März, 19.00 – 22.00 Uhr
Hauptversammlung, Gewerbeverein Mosnang
Krone Mosnang

Mittwoch, 11. März, 19.30 – 21.30 Uhr
Elternbildungsanlass, Elternbildung Schule Mosnang 
Singsaal Oberstufenzentrum Mosnang

Freitag, 13. März, 19.00 – 23.00 Uhr
Generalversammlung,  
Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal
Turnhalle Oberstufenzentrum Mosnang 

Freitag, 13. März, ab 20.00 Uhr
Konzert mit der Blaskapelle Drietomanka, Stefan Fust
Restaurant Post Dreien

Samstag, 14. März, 15.00 – 16.00 Uhr
Musical «D’Chinderbrugg»,  
Evang. Kirchgemeinde Unteres Toggenburg
Evang. Kirche Lütisburg

Samstag, 14. März, 19.00 – 20.00 Uhr
Musical «D’Chinderbrugg»,  
Evang. Kirchgemeinde Unteres Toggenburg
Evang. Kirche Lütisburg

Samstag und Sonntag, 14. – 15. März,  
09.00 – 17.00 Uhr
Bennenmoos’er Flohmarkt, Markus Schellhammer
Liegenschaft Bennenmoos 1051, Mühlrüti

Sonntag, 15. März, 14.00 – 15.00 Uhr
Musical «D’Chinderbrugg»,  
Evang. Kirchgemeinde Unteres Toggenburg
Evang. Kirche Lütisburg

Dienstag, 17. März, 13.30 – 17.00 Uhr
Seniorenjassen, Katholische Kirchgemeinde Mosnang
Pfarreiheim Mosnang

Dienstag, 17. März, 14.00 – 17.00 Uhr
Offene Tür im evang. Kirchgemeindehaus Ganterschwil, 
Evang. Kirchgemeinde Unteres Toggenburg
Evang. Kirchgemeindehaus Ganterschwil

Mittwoch, 18. März, 18.30 – 21.00 Uhr
Alphalive Treffen, Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg
Pfarreiheim Mosnang
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Einladung zur ordentlichen  
Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 22. März 2026,  
10.30 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst  
in der evang. Kirche Ganterschwil

Traktanden

1.	 Wahl der Stimmenzählenden

2.	 Vorlage Jahresbericht 2025

3.	 Vorlage Jahresrechnung 2025 mit Budget 2026 und 
Bericht der Geschäftsprüfungskommission 

4.	 Gesamterneuerungswahlen 2026 –2030

	 a.	Kirchenvorsteherschaft

	 b.	Synode

	 c.	 Geschäftsprüfungskommission

5.	 Allgemeine Umfrage

Bitte bringen Sie den Stimmausweis zur Kirchgemeindever-
sammlung mit, welcher Ihnen mit separater Post zugesandt 
wird. Fehlende Ausweise können während der Schalteröff-
nungszeiten bei der Ratskanzlei Bütschwil-Ganterschwil 
bezogen werden. 

Wenn Sie einen gedruckten Jahresbericht wünschen und 
noch keinen abonniert haben, melden Sie sich bitte im 
Sekretariat bei Barbara Kalberer unter 071 983 10 89 oder 
sekretariat.utg@bluewin.ch. Sie können den Jahresbericht 
anfangs März auch von unserer Homepage www.ref-utg.ch 
herunterladen.

Bezug Naturdünger
Wie bereits in den letzten Jahren steht den Einwohnerin-
nen und Einwohnern der Gemeinde Mosnang der Bezug 
von Naturdünger offen. Der Preis für einen 50-lt-Sack 
beträgt Fr. 4.00. Die Abgabe des Naturdüngers erfolgt im 
Werkhof Mosnang an folgenden Tagen: 

–	 Donnerstag, 2. April 2026, 15.00 – 17.00 Uhr

–	 Freitag, 10. April 2026, 15.00 – 17.00 Uhr

–	 Freitag, 17. April 2026, 15.00 – 17.00 Uhr

–	 Freitag, 1. Mai 2026, 15.00 – 17.00 Uhr

Teppiche • Parkett • Wandbeläge
9604 Lütisburg • 071 930 00 90 • www.buerge-boden.ch
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Donnerstag, 19. März, 10.15 – 11.30 Uhr
Runder Tisch, Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg
Restaurant Hirschen Mosnang

Freitag, 20. März, 14.00 – 22.00 Uhr
Stää-Stöbli Besenbeiz, Sonja Kläger
Stää-Stöbli Besenbeiz Libingen

Samstag, 21. März, ab 14.00 Uhr
Die Kobold-Frau Knack Nuss mit Klassik für Kinder, 
Kultur Mosnang
Turnhalle Primarschule Mosnang

Samstag und Sonntag, 21. – 22. März,  
09.30 – 22.00 Uhr
Stää-Stöbli Besenbeiz, Sonja Kläger
Stää-Stöbli Besenbeiz Libingen

Sonntag, 22. März, 09.30 – 11.30 Uhr
Gottesdienst und Kirchgemeindeversammlung, 
Evang. Kirchgemeinde Unteres Toggenburg
Evang. Kirche Ganterschwil

Sonntag, 22. März, 14.00 – 15.00 Uhr
«Höhlenbärenjäger» im Wildmannlisloch?,  
Toggenburger Museum
Toggenburger Museum Lichtensteig

Kirchbürgerversammlung der  
Kirchgemeinden Mosnang und Mühlrüti
Die diesjährigen Amtsberichte sind online auf der Home-
page www.seut.ch verfügbar und selbstverständlich sind 
sie auch weiterhin in gedruckter Form erhältlich. In kleiner 
Anzahl liegen sie in den Kirchen und auf dem Pfarramt auf.

Auf Wunsch kann der Amtsbericht in Papierform im Pfarrei
sekretariat Mosnang bestellt werden, 071 983 12 33 oder  
sekretariat.mosnang@seut.ch. Wurde der Amtsbericht be-
reits letztes Jahr zugestellt, ist keine Bestellung notwendig.

Die Kirchenverwaltungsräte von Mosnang und Mühlrüti freu-
en sich über reges Interesse an den Geschäften der Kirch-
bürgerversammlungen im April 2026.

Kirchbürgerversammlung Mosnang 
Mittwoch, 8. April 2026 – 20.00 Uhr im Pfarreiheim

Traktanden

1.	 Jahresrechnung 2025 mit Amtsbericht und Bericht GPK

2.	 Budget 2026 und Steuerplan 2026

3.	 Ersatzwahl eines Mitglieds der GPK für den Rest  
der Amtsdauer 2024 –2027

4.	 Allgemeine Umfrage

Fehlende Stimmausweise können bei der Aktuarin Petra 
Bollhalder bezogen werden.

Kirchbürgerversammlung Mühlrüti
Sonntag, 12. April 2026 – 9.45 Uhr im Anschluss an den 
Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Josef

Traktanden

1. 	Amtsbericht

2. 	Ersatzwahl eines Mitglieds der GPK für den Rest  
der Amtsdauer 2024-2027

3. 	Gutachten

4. 	Jahresrechnung 2025

5.	 Budget 2026 und Steuerplan 2026

6. 	Allgemeine Umfrage

Anschliessend kann die neue Kirchenautomation besichtigt-
werden. 

Fehlende Stimmausweise können bei der Aktuarin Gabi 
Senn-Loser bezogen werden.

Musik aus dem 
Nussknacker-Ballett von 

P. Tschaikowsky

Domenica 
Ammann

Die Kobold-Frau

mit Klassik für Kinder

14.00 Uhr
Primarschulturnhalle Mosnang
Eintritt Kinder (ab 4 Jahren): 5 Fr.

Eintritt Erwachsene: 10 Fr.

Knack Nuss
Samstag

21. März 2026

WIR SCHAFFEN
LEBENSRAUM

Hinterdorfstrasse 21
9607 Mosnang

oberhaenslibau.ch

Gartenbauer /
Maschinist (m/w)

WIR SUCHEN DICH!

Damian Oberhänsli-Manser
damian.o@oberhaenslibau.ch
071 982 88 66

KONTAKT

Dr. med. Martin Schocher
Praktischer Arzt FMH

Bahnhofstrasse 21, 9606 Bütschwil
Tel. 071 983 29 33

Frühlingsferien
Donnerstag, 26.03. – Sonntag, 12.04.2026

Vertretung durch Dr. Stadler  
oder die Ärzte in der Umgebung
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Besuchen Sie uns online: mosnang.ch

AAlllleess  mmuussss  rraauuss  aauuss  ddeemm  HHaauuss  !!  

Accessoires, Antiquitäten, Bilder, Bücher, CD‘s, DVD‘s, Geräte, Ge-
schirr, Gläser, Krüge, Spielzeug, Steingut, Vasen, Werkzeuge uvm. 
Vieles kostenlos, auf freiwilliger Basis oder Verhandlungssache. 

Adresse: Bennenmoos 1051, 9613 Mühlrüti 

Wir suchen dich:

 Dachdecker EFZ 
Sende uns deine vollständigen  
Bewerbungsunterlagen an  
info@hollensteinag-mosnang.ch Mehr Infos

Hollenstein Gebäudetechnik AG 
Lindenplatz 3 9607 Mosnang

hollensteinag-mosnang.ch

Einladung zur Korporationsversammlung
Freitag, 27. März 2026, 20.00 Uhr 
Restaurant Hirschen, Mühlrüti

Traktanden:

1.	 Wahl der Stimmenzähler

2.	 Bericht des Präsidenten

3.	 Wasserqualität, Qualitätssicherung

4.	 Jahresrechnung 2025

5.	 Erneuerung Hauptleitung Cholwis-Langenwis

6.	 Budget 2026

7.	 Information Grundwasserpumpwerk Dreien

8.	 Allgemeine Umfrage

Anschliessend wird ein kleiner Imbiss serviert. 

Dreien, März 2026 | Der Verwaltungsrat

Verkehrsanordnung
In Anwendung von Art. 3 des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr  
(SR 741.1; abgekürzt SVG), Art. 107 der Verordnung über die Strassensigna-
lisation (SR 741.21; abgekürzt SSV) und Art. 21 der Einführungsverordnung 
zum SVG (sGS 711.1; abgekürzt EVzSVG) erlässt der Gemeinderat Mosnang 
folgende

Verfügung
Ort	� Mühlrüti, Cholwis-Langenwis, Gemeindestrasse 3. Klasse 

Nr. 273

Massnahme	� Verbot für Motorwagen und Motorräder, Signal 2.13

Zusatztext	 Zubringerdienst gestattet

Signalisation	� Das Signal wird angebracht, nachdem die Verfügung 
Rechtskraft erlangt hat.

Ausschreibung	� Die Verfügung wird im amtlichen Publikationsorgan der  
Gemeinde veröffentlicht.

Strafandrohung	� Zuwiderhandlungen gegen die signalisierte Beschränkung 
werden in Anwendung von Art. 27 SVG und Art. 90 Ziff. 1 
SVG bestraft.

Rechtsmittel	� Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 43bis und 47 des 
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1; 
abgekürzt VRP) innert 14 Tagen seit der Veröffentlichung 
Rekurs beim Sicherheits- und Justizdepartement des Kan-
tons St.Gallen, Oberer Graben 32, 9001 St.Gallen, erhoben 
werden. Der Rekurs hat einen Antrag, eine Darstellung des 
Sachverhalts sowie eine Begründung zu enthalten.

Mosnang, 6. März 2026� Gemeinderat Mosnang

Verkehrsanordnung
In Anwendung von Art. 3 des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr  
(SR 741.1; abgekürzt SVG), Art. 107 der Verordnung über die Strassensigna-
lisation (SR 741.21; abgekürzt SSV) und Art. 21 der Einführungsverordnung 
zum SVG (sGS 711.1; abgekürzt EVzSVG) erlässt der Gemeinderat Mosnang 
folgende

Verfügung
Ort	� Mühlrüti, Cholwis-Chillberg, Gemeindestrasse 3. Klasse  

Nr. 274

Massnahme	 Verbot für Motorwagen und Motorräder, Signal 2.13

Zusatztext	 Zubringerdienst gestattet

Signalisation	� Das Signal wird angebracht, nachdem die Verfügung 
Rechtskraft erlangt hat.

Ausschreibung	� Die Verfügung wird im amtlichen Publikationsorgan der  
Gemeinde veröffentlicht.

Strafandrohung	� Zuwiderhandlungen gegen die signalisierte Beschränkung 
werden in Anwendung von Art. 27 SVG und Art. 90 Ziff. 1 
SVG bestraft.

Rechtsmittel	� Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 43bis und 47 des 
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1; 
abgekürzt VRP) innert 14 Tagen seit der Veröffentlichung 
Rekurs beim Sicherheits- und Justizdepartement des Kan-
tons St.Gallen, Oberer Graben 32, 9001 St.Gallen, erhoben 
werden. Der Rekurs hat einen Antrag, eine Darstellung des 
Sachverhalts sowie eine Begründung zu enthalten.

Mosnang, 6. März 2026� Gemeinderat Mosnang
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Deine Zukunft startet in Mosnang!

Lehrstelle als Kauffrau / Kaufmann öffentliche 
Verwaltung (Start Sommer 2027) 
Du willst nach der Schule einen abwechslungsreichen Job mit 
Zukunft? Dann bist du bei uns genau richtig! Die Gemeindever-
waltung Mosnang bietet dir auf Sommer 2027 eine 3-jährige 
Lehrstelle als Kauffrau / Kaufmann öffentliche Verwaltung. 

Das erwartet dich:
Bei uns wird dir garantiert nicht langweilig! Während deiner 
Ausbildung arbeitest du in verschiedenen Abteilungen. Dank der 
regelmässigen Abteilungswechsel lernst du viele Bereiche ken-
nen, sammelst wertvolle Erfahrungen und findest heraus, was 
dir besonders liegt. So bekommst du den perfekten Start ins  
Berufsleben. 

Das bringst du mit: 
–	 Freude am Schreiben, Lesen und Kommunizieren 
–	 Du lernst schnell und denkst mit 
–	 Du gehst offen auf Menschen zu 
–	 Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 

Klingt spannend? Dann bewirb dich!

Schick uns deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen  
(Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien, Stell-
werkprofil) per Mail an michelle.brunner@mosnang.ch 

Noch Fragen? Kein Problem! 

Unsere Ausbildungsverantwortliche Michelle Brunner hilft dir  
gerne weiter unter der Telefonnummer 071 982 70 77 oder via 
Mail an michelle.brunner@mosnang.ch 

Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung! 

Mosnang, 6. März 2026 | Gemeinderat

Verkehrsanordnung Gemeinde Mosnang
Das Polizeikommando verfügt in Anwendung von Art. 3  
SVG (SR 741.01), Art. 107 SSV (SR 741.21) sowie Art. 19 
Abs. 1 EV zum SVG (sGS 711.1) folgende Verkehrsanord-
nung:

Mosnang, Cholwis-Berlig, Gemeindestrasse 2. Klasse

«Verbot für Motorwagen und Motorräder» (Signal Nr. 
2.13) mit Zusatztext «Zubringerdienst gestattet»

Rechtsmittel: Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 
43bis und Art. 47 des Gesetzes über die Verwaltungs-
rechtspflege (sGS 951.1; abgekürzt VRP) innert 14 Tagen  
Rekurs an das Sicherheits- und Justizdepartement, 
Oberer Graben 32, 9001 St.Gallen, erhoben werden. 
Zur Erhebung des Rekurses ist berechtigt, wer an der 
Änderung oder Aufhebung der Verfügung ein eigenes 
schutzwürdiges Interesse dartut (Art. 45 VRP).

Das Polizeikommando

Verkehrsanordnung
In Anwendung von Art. 3 des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr  
(SR 741.1; abgekürzt SVG), Art. 107 der Verordnung über die Strassensigna-
lisation (SR 741.21; abgekürzt SSV) und Art. 21 der Einführungsverordnung 
zum SVG (sGS 711.1; abgekürzt EVzSVG) erlässt der Gemeinderat Mosnang 
folgende

Verfügung
Ort	� Mühlrüti, Hulfteggwald, Gemeindestrasse 3. Klasse Nr. 338

Massnahme	 Verbot für Motorwagen und Motorräder, Signal 2.13

Zusatztext	 Zubringerdienst gestattet

Signalisation	� Das Signal wird angebracht, nachdem die Verfügung 
Rechtskraft erlangt hat.

Ausschreibung	� Die Verfügung wird im amtlichen Publikationsorgan der  
Gemeinde veröffentlicht.

Strafandrohung	� Zuwiderhandlungen gegen die signalisierte Beschränkung 
werden in Anwendung von Art. 27 SVG und Art. 90 Ziff. 1 
SVG bestraft.

Rechtsmittel	� Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 43bis und 47 des 
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1; 
abgekürzt VRP) innert 14 Tagen seit der Veröffentlichung 
Rekurs beim Sicherheits- und Justizdepartement des  
Kantons St.Gallen, Oberer Graben 32, 9001 St. Gallen, 
erhoben werden. Der Rekurs hat einen Antrag, eine Dar
stellung des Sachverhalts sowie eine Begründung zu ent-
halten.

Mosnang, 6. März 2026� Gemeinderat Mosnang

Verkehrsanordnung
In Anwendung von Art. 3 des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr  
(SR 741.1; abgekürzt SVG), Art. 107 der Verordnung über die Strassensigna-
lisation (SR 741.21; abgekürzt SSV) und Art. 21 der Einführungsverordnung 
zum SVG (sGS 711.1; abgekürzt EVzSVG) erlässt der Gemeinderat Mosnang 
folgende

Verfügung
Ort	 Mühlrüti, Mühlrüti-Hulftegg, Gemeindeweg 2. Klasse Nr. 625

Massnahme	 Verbot für Motorwagen und Motorräder, Signal 2.13

Zusatztext	 Zubringerdienst gestattet

Signalisation	� Das Signal wird angebracht, nachdem die Verfügung 
Rechtskraft erlangt hat.

Ausschreibung	� Die Verfügung wird im amtlichen Publikationsorgan der Ge-
meinde veröffentlicht.

Strafandrohung	� Zuwiderhandlungen gegen die signalisierte Beschränkung 
werden in Anwendung von Art. 27 SVG und Art. 90 Ziff. 1 
SVG bestraft.

Rechtsmittel	� Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 43bis und 47 des 
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1; 
abgekürzt VRP) innert 14 Tagen seit der Veröffentlichung 
Rekurs beim Sicherheits- und Justizdepartement des  
Kantons St.Gallen, Oberer Graben 32, 9001 St. Gallen, 
erhoben werden. Der Rekurs hat einen Antrag, eine Dar
stellung des Sachverhalts sowie eine Begründung zu ent-
halten.

Mosnang, 6. März 2026� Gemeinderat Mosnang
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Wir suchen

Hauswart / Hauswartin (100%)
für unser Alters- und Pflegeheim Hofwis in Mosnang.

Unser langjähriger Hauswart tritt in den wohlverdienten Ruhestand. 

Für unser Alters- und Pflegeheim Hofwis suchen wir per 01.11.2026 eine 
engagierte und zuverlässige Persönlichkeit als Nachfolge.

Ihre Aufgaben
In dieser vielseitigen Funktion sind Sie verantwortlich für den reibungs-
losen technischen und infrastrukturellen Betrieb unseres Hauses. Dazu 
gehören insbesondere:

•	 Sicherstellung des Unterhalts und der Funktionstüchtigkeit der 
Gebäude, Anlagen und technischen Einrichtungen

•	 Mitverantwortung für den Bereich Sicherheit inkl. Organisation und 
Durchführung von Schulungen 

•	 Unterhalt und Instandhaltung von Mobiliar, Bewohnerzimmern und 
allgemeinen Räumlichkeiten

•	 Wartung und Unterhalt von Hilfsmitteln im Bereich Pflege
•	 Koordination und Betreuung externer Handwerker 
•	 Pflege- und Unterhalt der Garten- und Grünanlagen
•	 Versorgung und Betreuung unserer Tiere (Ziegen, Hühner, Kaninchen, 

Fische)
•	 Ausführung von Botengängen (z.B. Medikamentenbesorgungen)
•	 Bewohnertransporte

Ihr Profil 

•	 Abgeschlossene handwerkliche oder technische Grundausbildung 
(z.B. als Hauswart, Fachperson Betriebsunterhalt oder vergleichbar)

•	 Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion von Vorteil
•	 Sehr selbständige und flexible Arbeitsweise
•	 Hohes Verantwortungsbewusstsein sowie Freude  

an einer vielseitigen Tätigkeit
•	 Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis 
•	 Freundlicher und respektvoller Umgang mit Bewohnenden,  

Angehörigen und Mitarbeitenden
•	 Bereitschaft, auch unregelmässige Einsätze im Rahmen des Betriebs 

zu leisten
•	 Gute PC-Kenntnisse
•	 Führerausweis Kat. B

Wir bieten

•	 Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle  
Tätigkeit 

•	 Ein kollegiales und wertschätzendes Arbeitsumfeld
•	 Zeit für eine sorgfältige Einführung durch unseren bisherigen Stellen-

inhaber
•	 Zeitgemässe Anstellungsbedingungen 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: 

E-Mail: daniel.gehrig@aph-hofwis.ch 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.  
Tel. 071 982 74 40, oder kommen Sie persönlich vorbei. 

Gerichtliches Verbot
Privat

Unberechtigten ist das Befahren des Grundstückes Nr. 749, 
Cholwis 1023, Mühlrüti, verboten. Widerhandlung wird mit 
einer Busse bis CHF 500 bestraft.

Wer das Verbot nicht anerkennen will, hat innert 30 Tagen 
seit dessen Publikation und Anbringung auf dem Grund-
stück beim Kreisgericht Toggenburg, Hauptgasse 21, 9620 
Lichtensteig, Einsprache zu erheben. Die Einsprache bedarf 
keiner Begründung. Sie macht das Verbot gegenüber der 
einsprechenden Person unwirksam. Die Gerichtsferien gel-
ten nicht (Art. 145 Abs. 2 ZPO).

Lichtensteig, 19. Februar 2026� Kreisgericht Toggenburg

Gerichtliches Verbot
Privat

Unberechtigten ist das Befahren des Grundstückes Nr. 1311, 
Untere Hulftegg 1523, Mühlrüti, verboten. Widerhandlung 
wird mit einer Busse bis CHF 500 bestraft.

Wer das Verbot nicht anerkennen will, hat innert 30 Tagen 
seit dessen Publikation und Anbringung auf dem Grund-
stück beim Kreisgericht Toggenburg, Hauptgasse 21, 9620 
Lichtensteig, Einsprache zu erheben. Die Einsprache bedarf 
keiner Begründung. Sie macht das Verbot gegenüber der 
einsprechenden Person unwirksam. Die Gerichtsferien gel-
ten nicht (Art. 145 Abs. 2 ZPO).

Lichtensteig, 19. Februar 2026� Kreisgericht Toggenburg

Gerichtliches Verbot
Privat

Unberechtigten ist das Befahren des Grundstückes Nr. 
1316, Untere Hulftegg 1011, Mühlrüti, verboten. Widerhand-
lung wird mit einer Busse bis CHF 500 bestraft.

Wer das Verbot nicht anerkennen will, hat innert 30 Tagen 
seit dessen Publikation und Anbringung auf dem Grund-
stück beim Kreisgericht Toggenburg, Hauptgasse 21, 9620 
Lichtensteig, Einsprache zu erheben. Die Einsprache bedarf 
keiner Begründung. Sie macht das Verbot gegenüber der 
einsprechenden Person unwirksam. Die Gerichtsferien gel-
ten nicht (Art. 145 Abs. 2 ZPO).

Lichtensteig, 19. Februar 2026� Kreisgericht Toggenburg

Gerichtliches Verbot
Privat

Unberechtigten ist das Befahren des Grundstückes Nr. 
1323, Untere Hulftegg 1009, Mühlrüti, verboten. Widerhand-
lung wird mit einer Busse bis CHF 500 bestraft.

Wer das Verbot nicht anerkennen will, hat innert 30 Tagen 
seit dessen Publikation und Anbringung auf dem Grund-
stück beim Kreisgericht Toggenburg, Hauptgasse 21, 9620 
Lichtensteig, Einsprache zu erheben. Die Einsprache bedarf 
keiner Begründung. Sie macht das Verbot gegenüber der 
einsprechenden Person unwirksam. Die Gerichtsferien gel-
ten nicht (Art. 145 Abs. 2 ZPO).

Lichtensteig, 19. Februar 2026� Kreisgericht Toggenburg
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